Sachverstdndigenbiiro
Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten

von der Ingenieurkammer — Bau NRW o6ffentlich bestellter und vereidigter
Sachverstindiger fiir die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstiicken
Essiger Weg 5, 53881 Euskirchen / Dom - Esch
Telefon: 02251/7 17 44

Verkehrswertgutachten

iiber das Grundstiick Escher Strale XX, 50189 Elsdorf-Tollhausen,
bebaut mit einem Wohn-/Geschéaftshaus

in dem Zwangsversteigerungsverfahren

-32K 16/23 -

Auftraggeber : Amtsgericht Bergheim

Kennedystra3e 2

50126 Bergheim
Auftrag vom : 06.06.2023
Ortstermin am : 03.08.2023
Wertermittlungsstichtag : 03.08.2023
Qualitétsstichtag : 03.08.2023
Verkehrswert : EUR 266.000,-

Bei dem vorliegenden Gutachten handelt es sich um eine anonymisierte, in einigen Teilen
gekiirzte Internetversion.
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1 Einleitung

Der Unterzeichnete wurde am 06.06.2023 vom

Amtsgericht Bergheim
Kennedystralie 2
50126 Bergheim

mit der Verkehrswertermittlung des im Grundbuch von Tollhausen,
Blatt 40 eingetragenen, mit einem Wohn-/Geschéftshaus bebauten
Grundstiicks

Gemarkung Tollhausen, Flur 3, Flurstiick 63, Gebdude- und Freiflache,
Mischnutzung: "Escher Strale XX" in der GroBe von 615 m?,

beauftragt.

Um diesen Auftrag sachgerecht durchfiihren zu konnen, war die
Abhaltung eines Ortstermines erforderlich.

Der Ortstermin wurde auf
Donnerstag, den 03.08.2023, 9.00 Uhr
festgesetzt.

Alle Beteiligten wurden rechtzeitig schriftlich zu diesem Termin
eingeladen. Der Eigentiimer wurde schriftlich iiber die Nachteile, die mit
einer fehlenden Innenbesichtigung einhergehen, informiert.

Der Ortstermin fand termingerecht statt.
Von den Beteiligten war niemand anwesend.

Anlésslich des Ortstermines wurde das Objekt von aulen einer
eingehenden Begutachtung unterzogen. Eine Innenbesichtigung des
Objektes war nicht moglich. Das Gutachten ist daher nach den von auflen
erkennbaren Gegebenheiten, den baubehordlichen Unterlagen sowie dem
Gutachten des Unterzeichneten vom 20.01.2022, anldf}lich dessen
Erstellung auch eine Innenbesichtigung des Gebdudes am 04.06.2021
stattfand, erstellt worden. Im Obergeschof3 waren damals ein
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Abstellraum und im Dachgeschof3 ein Speicherraum verschlossen und
konnten nicht von innen besichtigt und aufgemessen werden.

Die den baubehdrdlichen Unterlagen entnommenen Grundrif3zeich-
nungen wurden dem Bestand entsprechend unmaBstéblich korrigiert.

2 Definition des Verkehrswertes

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewdhnlichen
Geschiftsverkehr, nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsdchlichen
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des
Grundstiicks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Riicksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhéltnisse zu erzielen

wiire. !
3 Grundstiicksangaben
3.1 Allgemeine Angaben
Stadt : 50189 Elsdorf-Tollhausen
Escher Strafie XX
Eigentlimer lt. . - nicht Bestand(teil der Internetversion -
Grundbuch
Amtsgericht : Bergheim
Grundbuch von : Tollhausen, Blatt 40, Bestandsverzeichnis 1fd.
Nr. 1
Gemarkung : Tollhausen

! Definition gemiB § 194 Baugesetzbuch (BauGB)

-
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Flur
Flurstiick
Grofle

Lasten in Abt. II des
Grundbuches!

Baulasten (zu Lasten
des zu bewertenden
Grundstiicks)

Baulasten (zugunsten
des zu bewertenden
Grundstiicks® und zu
Lasten des Flurstiicks 95)
(gemiB Bescheinigung der
Stadt Elsdorf)

-5-

1 63
;615 m?

: Ifd. Nr. 12: Zwangsversteigerungsvermerk?

keine weiteren Eintragungen vorhanden

: gemiB Bescheinigung der Stadt Elsdorf sind

im Baulastenverzeichnis keine Eintragungen
vorhanden

: Baulastenblatt-Nr. 296,...

...Seite 1:

Verpflichtung zu Lasten unseres Grundstiicks
Escher Str. 9b, Gemarkung Tollhausen,

Flur 3, Flurstiick 95 die nachfolgend ndher
bezeichnete erforderliche Abstandsfldche
gem. § 6 BauO NW zugunsten des
Grundstiicks Gemarkung Tollhausen, Flur 3,
Flurstiick 63, in einer Grof3e, die aus der auf
diesem Grundstiick errichteten Grenzmauer
resultiert, zu iibernechmen.

Die belastetet Flache ist im anliegenden
Lageplan griin schraffiert dargestellt und von
jeglicher unzuléssiger Bebauung freizuhalten.

...Seite 2:

Nunmehr soll noch eine Empore innerhalb des
Grundstiicks, jenseits der Grenzmauer, und
daher von unserer Seite nicht erkennbar,
errichtet werden. Diese Empore 10st eine

! Grundbuch von Tollhausen, Blatt 40, letzte Anderung 28.03.2023, Abdruck vom 27.06.2023

2 Diese Eintragung wirkt sich nicht auf den Verkehrswert des zu bewertenden Grundstiicks aus.

3 Diese Eintragungen sichern die Grenzmauer, mit Empore, auf dem zu bewertenden
Grundstiick zum nordwestlich angrenzenden Flurstiick 95 hin 6ffentlich-rechtlich, d.h.
gegeniiber der Baubehorde ab. Dieses Recht wirkt sich nicht negativ auf den Verkehrswert
des zu bewertenden Grundstiicks aus.

)
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Abstandflache aus, die jedoch nicht tiber das
Mal der bereits erteilten Abstandsflache fiir
die Grenzmauer hinausgeht.

3.2 Lage des Grundstiicks

Das zu bewertende Grundstiick liegt in der Stadt Elsdorf, im
landlich/dorflichen Ortsteil Tollhausen, zwischen der "Escher Straf3e"
und einem asphaltierten Wirtschaftsweg!, ca. 3 km vom Zentrum der
Kernstadt Elsdorf entfernt. Die "Escher Stra3e" (Kreisstra3e 30) ist als
durchschnittlich befahrene Ortsdurchgangsstralle anzusprechen und stellt
die Verbindung von Elsdorf-Esch nach Oberembt dar. Ca. 1 km
stidwestlich befindet sich der Tagebau "Hambach". Die Sophienhdhe
(Tagebau-Abraumhalde) ist ca. 4 km entfernt. Es handelt sich um eine
mifige Wohnlage.

Die umliegende Bebauung setzt sich, im Bereich der "Escher Strafle",
aus Einfamilienhdusern sowie aus (ehemaligen) landwirtschaftlichen
Hofstellen in z.T. offener, z.T. geschlossener Bauweise zusammen.
Riickwirtig sind unbebaute, landwirtschaftlich genutzte, Grundstiicke
vorhanden. Die PKW-Frequenz vor dem zu bewertenden Objekt ist als
durchschnittlich zu bezeichnen. Die FuBlgingerfrequenz im Bereich des
vorliegenden Grundstiicks ist sehr gering. PK W-Kundenparkplitze sind
auf dem zu bewertenden Grundstiick nicht vorhanden. Entsprechende
Parkmoglichkeiten sind lediglich im Bereich des 6ffentlichen
StraBenraums, entlang der "Escher Stra3e", vorhanden, wobei
unmittelbar vor dem zu bewertenden Grundstiick eine eingeschrankte
Halteverbots-Zone gelegen ist.

Die gewerbliche Lage fiir ein Objekt der vorliegenden Art
(Ausstellungshalle, Werkstatt oder dergleichen) ist aufgrund der o.g.
Gegebenheiten in Verbindung mit der geringen Ortsgro3e nur
ausreichend.

Die Stadt Elsdorf hat einschlieBlich der Ortsteile ca. 22.500 Einwohner.
Der landlich/dorfliche Ortsteil Tollhausen selbst hat ca. 220 Einwohner.

Umfangreiche Einkaufsmoglichkeiten sind in der Kernstadt vorhanden.

! Anmerkung: beschildert mit "Durchfahrt verboten, Anlieger frei"
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Kindergarten und Grundschule sind in Esch (ca. 1,5 km Entfernung)
vorhanden. Eine Gesamtschule kann im ca. 3 km entfernten Elsdorf
besucht werden. Gymnasien sind in Bedburg (ca. 9 km) sowie in
Bergheim (ca. 11 km) vorhanden.

Die Stadtverwaltung befindet sich in Elsdorf. Die Verwaltung des Rhein-
Erft-Kreises befindet sich in Bergheim.

Die Verkehrsanbindung ist als befriedigend zu bezeichnen. In ca. 7 km
Entfernung befindet sich die Auffahrt "Bergheim" auf die
Bundesautobahn 61, die die Verbindung Venlo - Koblenz darstellt. Die
nichstgelegene Auffahrt "Elsdorf" auf die Bundesautobahn 4, die die
Verbindung Aachen - Koln - Olpe darstellt, ist ca. 11 km entfernt. Der
nichstgelegene Bahnhof (Regionalbahnstrecke Koln - Horrem -
Bergheim - Bedburg) befindet sich in Bergheim-Zieverich, in ca. 10 km
Entfernung. Die nichstgelegene Bushaltestelle befindet sich ca. 100 m
von dem zu bewertenden Grundstiick entfernt.

Koln (Zentrum) ist ca. 35 km entfernt.

Durch den nahegelegenen Braunkohletagebau "Hambach" kommt es zu
entsprechenden Beeintrachtigungen, die jedoch nicht iiber die {iblichen
Beeintrachtigungen in Elsdorf hinausgehen. Weitere Beeintrachtigungen
durch Industrie, Gewerbe, Verkehr usw. sind nicht vorhanden.

3.3 Beschreibung des Grundstiicks

Das zu bewertende Grundstiick ist 615 m? gro3 und hat einen nahezu
rechteckigen Zuschnitt. Es grenzt im Nordosten mit einer Breite von

ca. 15 m an die "Escher StraB3e" und im Siidosten mit ca. 10 m an den
Wirtschaftsweg. Das Grundstiick ist durchschnittlich ca. 54 m tief.

Das Grundstiick ist weitgehend eben. Der Baugrund ist nach duflerem
Anschein als normal zu bezeichnen. Geméf Auskunft aus dem Kataster
fiir Altlasten und altlastverdédchtige Flachen des Rhein-Erft-Kreises vom
08.08.2023 sind fiir das vorliegende Grundstiick keine Eintragungen
vorhanden. Tatsachen, die auf eine Altablagerung, einen Altstandort oder
eine schidliche Bodenverdnderung auf diesem Grundstiick schlieBen
lassen, sind der Behorde bisher nicht bekannt.

)
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Hinweise auf Altlasten liegen nicht vor. Obwohl die Auswertung der zur
Verfligung gestellten Unterlagen keinerlei Hinweise darauf erbrachte,
kann das Vorhandensein schiadlicher Bodenveridnderungen grundsitzlich
nicht ausgeschlossen werden.

GemiB Bescheinigung der RWE Power Aktiengesellschaft, Abteilung
Bergschiden ist fiir das o.a. Grundstiick nach derzeitigen Erkenntnissen
keine Bergschadensgefdahrdung durch den Braunkohlenbergbau
erkennbar.

Das Grundstiick liegt nicht innerhalb eines gesetzlichen Uberschwem-
mungsgebietes und gemilB der Hochwassergefahrenkarte! nicht in einem
gefahrdeten Bereich.

Das Grundstiick ist mit einem Wohn-/Geschéftshaus bebaut.

In der Flurkarte (siehe Anlage 10) ist das Gebdude nur als "ungefdihr in
seiner Lage bekannt'” verzeichnet. Es ist somit noch nicht eingemessen
und vom Katasteramt ordnungsgemdpf; in die Flurkarte aufgenommen
worden. Der Teil des Gebdaudebestandes, der nach dem 01.08.1972
errichtet wurde, unterliegt jedoch einer Einmessungspflicht. Dies wird
bei der weiteren Wertermittlung durch einen Abschlag beriicksichtigt.

Das zu bewertende Grundstiick hat Wasser-, Strom- und KanalanschluB3.
GemiB Bescheinigung der Stadt Elsdorf sind fiir das vorliegende
Grundstiick Beitrdge nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB)
abgegolten. Einmalige Anschlu3beitrage nach dem
Kommunalabgabengesetz (KAG) fallen in der Stadt Elsdorf nicht an.
Eine zukiinftige Erhebung von Ausbaubeitrdgen nach
Kommunalabgabengesetz (KAG) ist moglich.

I'NRW Umweltdaten vor Ort (www.uvo.nrw.de)
2 Strich-Punkt-Schraffur
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Gemal Auskunft der Stadt Elsdorf liegt fiir den Bereich des zu
bewertenden Grundstiicks kein Bebauungsplan vor. Im rechtsgiiltigen
Flachennutzungsplan ist der Bereich des zu bewertenden Grundstiicks als
"Gemischte Baufldache" dargestellt. Wie bereits erwihnt, setzt sich die
umliegende Bebauung, im Bereich der "Escher Stral3e", aus
Einfamilienhdusern sowie aus (ehemaligen) landwirtschaftlichen
Hofstellen in z.T. offener, z.T. geschlossener Bauweise zusammen.

Es handelt sich somit um eine Flédche, die nach § 34 Baugesetzbuch
(BauGB) ("Zuléssigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile") zu beurteilen ist, d.h., daB3 sich eine Bebauung an der
vorhandenen Nachbarbebauung orientieren muf.

4 Baubeschreibung

Das zu bewertende Grundstiick ist, wie bereits erwéahnt, mit einem
beidseitig angebauten, nicht unterkellerten, z.T. ein-, z.T.
zweigeschossigen Wohn-/Geschiftshaus bebaut. Der stral3enseitige Trakt
ist mit einem, vermutlich bis auf einen Speicherraum, ausgebauten
DachgeschoB erstellt.

Im ErdgeschoB ist eine Gewerbeeinheit (Ausstellungshalle mit
Nebenrdumen) vorhanden. Riickwirtig ist eine teilweise offene Garage
vorhanden, die nur von der "Escher Straf3e", durch die Halle und iiber die
Innenhofflache, zu befahren ist. Weiterhin ist eine Wohnung vorhanden,
die sich iiber das Ober- und das DachgeschoB erstreckt.

GemailB den vorliegenden baubehordlichen Unterlagen wurde ca. im
Jahre 1967' zunéchst ein PK W-Ausstellungsraum erstellt, welcher
ca. 19732 um eine seitliche Durchfahrt und einen riickwirtigen
eingeschossigen Anbau (mit Vorraum, Heizungs- und zwei
Abstellrdumen, Mehrzweckraum) erweitert und stral3enseitig um eine
Wohnung im Obergeschof3 mit dariiber gelegenem, zunéchst nicht

! Bauschein vom 07.02.1967 (Bauvorhaben "Errichtung eines PKW-Ausstellungsraumes"),
Schlulabnahmeschein vom 07.09.1971

2 Bauschein vom 07.12.1972 (Bauvorhaben "Aufstockung eines Ausstellungsraumes zum
Ausbau einer Wohnung und Neubau einer Lagerhalle") i.V. mit 1. Nachtrag vom 03.02.1975
("Abweichungen von den genehmigten Bauplédnen; hier: Erweiterung des Ladens"),
SchluBabnahmeschein vom 25.06.1980; Anmerkung: Die genannte Lagerhalle wurde nicht
erstellt.
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ausgebautem, DachgeschoB3, aufgestockt wurde; oberhalb des
rickwartigen Anbaus wurde im Zuge dieser MaBBnahme eine
Dachterrassen-Uberdachung genehmigt. 1999 erfolgte die Genehmigung
der hofseitigen Dachgaube, die Umnutzung/der Umbau der Terrassen-
Uberdachung als Wintergarten und Hobbyraum, in Verbindung mit einer
Wohnnutzung im DachgeschoB. 20012 erfolgte die Genehmigung einer
Empore/Dachterrasse oberhalb der Hoffl4che.

Die folgende Baubeschreibung® fut auf den Erkenntnissen der
Ortstermine sowie den baubehdrdlichen Unterlagen.

Wohn-/Geschéftshaus
Rohbau
Fundamente : in Beton

Winde/Konstruktion : massiv, Trennwénde z.T. als Leichtbauwénde,
im Hallenbereich des Erdgeschosses z.T.
Metallzwischenstiitzen

Fassade : z.T. verputzt und gestrichen, z.T. mit
Sparklinkern verblendet, z.T. in
unbehandeltem Mauerwerk

Decken : Stahlbetondecke iiber dem Erdgeschof,
Holzbalkendecke liber dem Obergeschol

Treppen : Betontreppe mit Steinbelag und
Metallhandlauf zum ObergeschoB,
geschlossene Holztreppe mit Metallhandlauf
zum Dachgeschol}

! Baugenehmigung vom 26.03.1999 ("Genehmigung der bereits errichteten Anlage,
Wohnnutzung im DG, Errichtung einer Gaupe")

2 Baugenehmigung vom 14.08.2001 ("Nachtrigliche Genehmigung einer Empore")

3 Die Angaben beziehen sich auf dominierende Ausstattungen und Ausfiihrungen. In
Teilbereichen konnen Abweichungen vorliegen. Es werden nur erkennbare, d.h.
zerstorungsfrei feststellbare Bauschdden und -méngel aufgenommen. Funktionspriifungen,
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schédlinge, gesundheitsschidigende
Baumaterialien sowie Bodenuntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Das Objekt kann
baujahrsbedingt Schadstoffe enthalten.
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Dacher

Dachentwésserung

Ausbau
Installation

Sanitére Einrichtg.
Obergeschol}

Dachgeschof3

Heizung

Warmwasserver-
sorgung

FufB3boden

-11 -

. straBenseitiges Haupthaus: Satteldach mit

Betondachsteineindeckung

rickwartige Anbauten: z.T. Flachdach als
Dachterrasse, z.T. Pultdach mit
Wellasbestzementplatteneindeckung

: Dachrinnen und Fallrohre in Kunststoff

: Wasserleitungen in Metallrohren, Entwisse-

rung in Kunststoff- bzw. Gulirohren,
Tiirklingel-, Offnungs- und
Gegensprechanlage, Kraftstromanschluf3

: innenliegendes Bad mit Zwangsentliiftung,

mit Hinge-WC, Waschtisch, Dusche mit
Glasduschabtrennung und Badewanne, Boden
gefliest, Wande raumhoch gefliest,
WaschmaschinenanschluB3.

Durchschnittliche Ausstattung der sanitiren
Einrichtungen mit weiflen Sanitdrobjekten.

: Bad, mit Hange-WC, Waschtisch und

Badewanne, Boden gefliest, Winde raumhoch
gefliest, Waschmaschinenanschluf3.
Durchschnittliche Ausstattung der sanitiren
Einrichtungen mit weiflen Sanitdrobjekten.

: (geplante”) Warmwasserzentralheizung iiber

Metallflachheizkdrper mit Thermostatventilen
Y Anmerkung: der Heizkessel fehlt

: uber Elektrodurchlauferhitzer

: z.T. gefliest, z.T. Fertigparkett, im

Erdgeschof3 z.T. Estrichboden
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Wandbehandlung

Deckenbehandlung

Fenster

Rolldden

Turen/Tore

Beleuchtung und
Beliiftung

besondere Ausstat-
tungsmerkmale
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: z.T. tapeziert, z.T. gefliest, z.T. verputzt, z.T.

mit Holz verkleidet, im Erdgeschof3 z.T.
gestrichen

: z.T. verputzt und gestrichen, z.T. mit Holz

verkleidet, z.T. tapeziert, im Erdgeschof3 z.T.
gestrichen

: 1solierverglaste Kunststoff-Schaufensteran-

lage im ErdgeschoB, z.T. Glasbausteinfenster,
im ObergeschoB3 z.T. isolierverglaste Kunst-
stofffenster (z.T. 3-fach Verglasung), z.T. iso-
lierverglaste Metallfenster (2-fach Vergla-
sung), isolierverglaste Holzdachflachenfenster

. z.T. Kunststoffrolldden

: Hauseingangstiir als Kunststofftiir mit Isolier-

glasfiillung, im Ubrigen z.T. KunststoffauBen-
tiiren mit Glasfiillung, stralen- und hofseitig
Metalltore mit Glasfiillung zum ErdgeschoB,
Innentiiren z.T. als weil} lackierte, tlw. struk-
turierte Holztiiren, z.T. als einfach furnierte
Holztiiren in Metall- bzw. Holzzargen, im
Erdgeschof3 z.T. als Metalltiiren

: gut

: hofseitige Empore (als Umgang) im Oberge-

schof als auskragende Metallkonstruktion mit
provisorischem Holzbodenbelag; Dachterras-
senliberdachung als Metallkonstruktion mit
Kunststoffdoppelstegplatteneindeckung
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: Das Wohn-/Geschiftshaus konnte, wie bereits

erwahnt, nicht von innen besichtigt werden.
Néhere Angaben zur Bauausfiihrung und zum
Zustand konnen daher nicht gemacht werden.
Nach den von auflen erkennbaren Gegeben-
heiten befindet sich das Gebaude tlw. in ei-
nem durchschnittlichen, tlw. in einem ver-
nachléssigten baulichen Unterhaltungs- und
Pflegezustand. Der Rahmen der Schaufenster-
anlage weist leichte Beschddigungen auf. Die
Metalltore sind z.T. korrodiert und die Glas-
fiillung ist z.T. gerissen. Bei der letzten Innen-
besichtigung am 04.06.2021 waren ferner fol-
gende Bauschidden und Bauméngel vorhan-
den: Die Flachdachabdichtung der riickwérti-
gen Anbauten war alt, schadhaft und teilweise
verunkrautet. Die Pultdacheindeckung des
rickwirtigen Wintergarten-/Hobbyraum-An-
baus im Obergeschofl war alt und undicht. Die
Dachentwésserung war im riickwértigen
Grundstiicksbereich nicht ordnungsgemal er-
stellt; die Fassade war daher teilweise feucht,
mit Algen-/ Moosbelag. Die Glasbaustein-
fenster waren z.T. beschadigt. Im Erdgeschol3
waren die Fenster- und Torglasscheiben z.T.
beschidigt. Im Obergeschofl waren im Win-
tergarten-/ Hobbyraum-Bereich alte Metall-
fenster vorhanden. Die Dachfldchenfenster
waren alt, tlw. morsch und die Scheiben hat-
ten Luft gezogen.

Die Wénde wiesen vereinzelt Risse auf. Im
Hallenbereich des Erdgeschosses wies der
Estrichboden Beschidigungen/Risse auf. Im
Bereich der riickwértigen Anbauten war tlw.
Feuchtigkeit im Wand-/Deckenbereich vor-
handen. Teilweise waren die Holzdeckenver-
kleidungen schadhaft bzw. unvollstindig.
Teilweise waren die Maler-/Tapezierarbeiten
erneuerungsbediirftig.

Zwischen dem Wohn-/EBzimmer des Oberge-

-
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schosses und dem (unbeheizten) Wintergarten
war eine einfach verglaste Holzschiebetiir
vorhanden. Im Wintergarten- und Hobby-
raum-Bereich war Feuchtigkeit mit Ausblii-
hungen vorhanden.

Die Holztreppe zum Dachgeschol3 wies Ge-
brauchsspuren auf. Im Dachgescho3 wiesen
die Innentiirzargen z.T. Beschiddigungen auf.

Weiterhin waren folgende Fertigstellungsar-
beiten zu beriicksichtigten: Hofseitig fehlte im
Ober- und Dachgeschof3 bereichsweise die
Fassadenverblendung. Die innenhofseitige
Empore war nicht fertiggestellt und an den
angrenzenden hofseitigen Flachdachbereichen
fehlten teilweise die Briistung/das Gelidnder.

Die riickwirtigen Anbauten waren teilweise
baulich nicht mit Fenster/Tiiren verschlossen.

Der Heizkessel der Zentralheizung fehlte.
Z.T. fehlten die Elektrobeschlage/Steckdosen;
die Elektroinstallation war z.T. nicht ord-
nungsgemal fertiggestellt und tiberpriifungs-
bediirftig. Im ObergeschoB fehlte die
Abdeckung des Sicherungskastens.

Im Erdgeschof3 waren teilweise Wanddurch-
briiche vorhanden, die zu verschlie3en waren.
Z.T. fehlten die Thermostatventile der Heiz-
korper. Der geplante, vom Mehrzweckraum
aus zu begehende, Sanitdrraum der gewerbli-
chen Einheit war nicht erstellt.

Im Obergescho3 waren die Fenster teilweise
beizuarbeiten, vereinzelt fehlten die Rolladen-
kastenabdeckungen und Innenfensterbinke.

Im DachgeschoB3 waren keine Heizkorper vor-
handen. Es fehlte ein Tiirblatt.
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Es wird im Weiteren davon ausgegangen, daf}
dieser Zustand seitdem unveridndert ist.

GrundriBBeinteilung Wohn-/Geschéftshaus:
Gewerbeeinheit
EG: Ausstellungshalle, Vorraum, (geplanter) Heizungsraum,
3 Abstellraume, Vorraum, Mehrzweckraum mit abgeteiltem
(geplantem) Sanitidrraum, Garage

Wohnung:
OG: 2 Schlafzimmer, Wohn-/E3zimmer mit offener Kiiche,
2 Dielen, Flur, Bad, Wintergarten', Hobbyraum!,
Abstellraum, Dachterrasse
DG: Schlafzimmer, Kiiche, Diele, Flur, Bad, Speicherraum.

Bei den gewerblichen Rdumen im ErdgeschoB3 handelt es sich um eine
Grundrianordnung, die heutigen Anspriichen nicht entspricht. So sind
die Mehrzweck-/Abstellrdume in den riickwértigen Anbauten nur, von
auflen, liber den Innenhof zu begehen.

Bei der Grundrifleinteilung der Wohnung handelt es sich um eine
GrundriBanordnung, die heutigen Wohnanspriichen entspricht.
Anmerkung: Der Wintergarten im ObergeschoB ist, zum
Wohn-/Eflzimmer hin, um drei Stufen versetzt angeordnet. Im
Dachgeschof3 betrdgt die lichte Raumhohe tlw. nur ca. 2,10 m.

4.1 Ableitung der Gesamtnutzungsdauer (GND) und der
Restnutzungsdauer (RND)

In dem Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssédtzen der
Arbeitsgemeinschaft "Ertragswertmodell der AGVGA.NRW" (Stand
06.2016), Anlage 1 werden folgende Orientierungswerte (in Anlehnung
an Anlage 3 der Sachwertrichtlinie) fiir die iibliche wirtschaftliche
Gesamtnutzungsdauer (GND) von Gebduden der vorliegenden Art bei
ordnungsgemaifer Instandhaltung (ohne Modernisierung) angegeben:

& wirtschaftliche Gesamt-
nutzungsdauer (GND)
Wohnhduser mit Mischnutzung 80 Jahre

! Anmerkung: nicht beheizbar
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Die Gesamtnutzungsdauer des Wohn-/Geschiftshauses wird somit auf
80 Jahre geschitzt.

In der jiingeren Vergangenheit! erfolgten am Wohn-/Geschéftshaus

verschiedene Instandhaltungs- und Modernisierungsmaflnahmen:

Fenster/Auflentiiren

- Hauseingangstiir neu, Schaufensteranlage neu

- tlw. Fenster neu

Leitungssysteme

- tlw. Elektroinstallation

Heizungsanlage

- Heizkorper im Obergeschol3 neu

Sanitidrraume/Béader

- Badausstattung im Obergeschof3 neu

Innenausbau

- uberwiegender Teil des Obergeschosses umfassend modernisiert
(Bodenbelédge, Maler-/Tapezierarbeiten, Innentiiren und -zargen).

Dies fiihrt zu einer entsprechenden Verldngerung der Restnutzungsdauer
(RND) des Gebéaudes.

Fiir die weitere Wertermittlung wird das liber die Wohn-/Nutzflichen
gewichtete Baujahr des Gebiudes auf 19742 geschitzt.

! Aufgefiihrt sind vor allem die MaBnahmen der letzten 20 bis 25 Jahre, die sich nach Art und
Umfang her maB3geblich verlédngernd auf die Restnutzungsdauer auswirken.

2 {iberschligig gewichtetes Baujahr:
(NFL Ausstellungshalle 140,60 m* 1967+ (rest. NfT 102,37 1 + Wil OG 163,19 m)* 1973+ Wil DG 45,77 ne*1999) oo

~ 1974 (gerundet)

-
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Die Ermittlung der Restnutzungsdauer (RND) unter Beriicksichtigung
der Instandhaltungs-/ModernisierungsmalBBnahmen erfolgt gemall dem

folgenden Punkte-Schema!:

-

Modernisierungselemente max. Punkte | vorhanden
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Warmedammung 4
Modernisierung der Fenster und AuRentiren 2 1
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abw asser) 2 0,5
Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,5
Warmedammung der AulRenwande 4
Modernisierung von Badern 2 1
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, FuRbdden, Treppen 2 1,25
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2
Punkte = 4,25
Wohn-/Geschiéftshaus
GND = 80 Jahre Modernisierungsgrad
Wertermittlungsjahr = 2023 <1 Pkt 4 Pkte 8 Pkte 13 Pkte | =218 Pkte
ewichtetes Bau'ahr = 1974 nicht kleine M oderni- mittlerer Uberwiegend umfassend
g G b d |t J 49 J h modernisiert sierungenim Modernisierungs-| modernisiert modernisiert
ebauaealter anre |n§:r:2ir;|f§;g grad

Verlangerung der Restnutzungsdauer infolge Modernisierung

maBRgebl. Alter =49 Jahre=>| +0 | +3 | +10 | +19 | +29
gewahite RND-Verlangerung: +3
Fiir die Verkehrswertermittlung wird die Restnutzungsdauer (RND) des
Gebdiudes, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, somit wie folgt
eschitzt:
Wertermittlungsjahr: 2023
(mittleres) Gesamt- - Alter £ Zu-/Abschlag Rest-
Baujahr nutzungs- nutzungs-
dauer (GND) dauer (RND)
Wohn-/Geschéaftshaus 1974 (g) 80 Jahre -49 Jahre +3 Jahre (+m) = 34 Jahre
(g9)=gewichtet

(I+M)=infolge Instand haltungs-/M odernisierungsgrad

!in Anlehnung an Anlage 2 zum Ertragswertmodell der AGVGA - NRW bzw. Anlage 2
(zu § 12 Absatz 5 Satz 1) der ImmoWertV (Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer
von Wohngebéduden bei Modernisierungen)
Liegen die Malinahmen weiter zuriick, ist zu priifen, ob nicht ein geringerer als der maximale
Tabellenwert anzusetzen ist. Sofern nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgeméBen
Anspriichen geniigen, sind entsprechende Punkte zu vergeben.

)
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4.2 Ermittlung der Wohn- und Nutzfliche

Nutzflache (it. AufmaB)

Erdgeschof3
Ausstellungshalle  3,86*6,20+12,08*5,71+7,51%6,35
(mit Durchfahrt)

Abstellraum 1 1,15*%2,00
(unterhalb der Treppe)

Vorraum 2,40*5,90
(geplanter) 3,60%2,58
Heizungsraum

Abstellraum 2 2,15*%3.45
Mehrzweckraum  6,26*7,30+2,87*1,41

Abstellraum 3 6,95%2,80
Nutzflache insgesamt

Wohnfldche (it. AufmaB)
(in Anlehnung an die Wohnflachenverordnung (WoF1V))

Obergeschof3
Diele 1 2,55%1,32+1,25%3,23

Diele 2 2,81%3,22
Wohn-/Elzimmer 5,87*3,52+3,62*11,50
mit offener Kiiche

Abstellraum, ca. 1,00*%1,10

(ohne Innenbesichti-
gung)

Kinderzimmer I 4,64*%4,43

Wintergarten (nicht (4,12%4,93-0,60*1,03)/2
beheizbar)

Hobbyraum (nicht ~ 4,17*7,80/2

beheizbar)

Dachterrasse 3,00*%10,00/4

Flur 1,03*4,56

Bad 2,20*2,42+2,00*2,17

Kinderzimmer II  3,48%*4,26
Obergeschof} insgesamt

140,60 m?

2,30 m?

14,16 m?
9,29 m?

7,42 m?
49,74 m?
19,46 m?

242,97 m?

7,40 m?
9,05 m?
62,29 m?

1,10 m2

20,56 m?
9,85 m?

16,26 m?

7,50 m?
4,70 m?
9,66 m?
14,82 m?

163,19 m?

-
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Dachgeschof3

Flur 1,09%1,27 1,38 m?

Diele 3,30*3,56+2,09*%1,20-1,49*4,51/2 10,90 m?

Schlafzimmer 4,00*%4,63-4,00*%1,49/2 15,54 m?

Kiiche, 4,26*3,18-3,18*1,55/2 11,08 m?

Durchgangs-

Bad 2,81*3,11-3,11*1,20/2 6,87 m?

DachgeschoB3 insgesamt 45,77 m?
Zusammenfassung

Obergeschof 163,19 m?

Dachgeschof3 45,77 m?

Wohnfliache insgesamt 208,96 m?

Nutzflache 242,97 m?

Wohnfliche 208,96 m?

Wohn- und Nutzflache insgesamt 451,93 m?
4.3 Bauliche Aufienanlagen und sonstige Anlagen

Hausanschliisse : Wasser-, Strom- und Kanalanschluf

Befestigung : Hofflache z.T. betoniert

Einfriedung : z.T. Grenzmauer, teilweise verputzt und

gestrichen, z.T. kunststoffummantelter
Maschendrahtzaun an Metallpfidhlen

Sonstige Anlagen : Reste einer Innenhofiiberdachung als

Metallkonstruktion.

Die baulichen Auflenanlagen und sonstigen Anlagen befinden sich, nach
den von aullen erkennbaren Gegebenheiten, in einem vernachléssigten
Pflege- und Unterhaltungszustand. Der riickwértige, unbebaute,
Grundstiicksbereich befindet sich in einem verunkrauteten, verwilderten
Zustand. Die riickwértige, zum Wirtschaftsweg gelegene Grenzmauer ist
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unverputzt, schadhaft und ein ordnungsgemaifBes Tor fehlt. Es sind ein
Container und weiterer Schrott/Unrat vorhanden.

Bei der letzten Innenbesichtigung am 04.06.2021 war die Innenhoffldche
uneben, verunkrautet und mit Stockausschlag bestanden. Es war keine
ordnungsgemalle Befestigung vorhanden. Die Grenzmauer wies
Beschiadigungen auf und im Bereich der Innenhofflidche blatterte der
Farbanstrich ab.

5 Wertermittlung des Grundstiicks Gemarkung
Tollhausen, Flur 3, Flurstiick 63

5.1 Bodenwertermittlung

- nicht Bestandteil der Internetversion -

5.2 Ertragswertverfahren

- nicht Bestandteil der Internetversion -

5.3 Verkehrswertermittlung

Zur Ermittlung des Verkehrswertes sind nach § 6 (1) der Immobilien-
wertermittlungsverordnung das Vergleichswertverfahren das
Sachwertverfahren, das Ertragswertverfahren oder mehrere dieser
Verfahren heranzuziehen.

Das Verfahren ist nach der Lage des Einzelfalles unter Beriicksichtigung
der im gewdhnlichen Geschéftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten
und der sonstigen Umsténde des Einzelfalls, insbesondere der Eignung
der zur Verfiigung stehenden Daten, auszuwéhlen.
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Die Ermittlungen wurden im vorliegenden Fall nach dem Ertragswert-
verfahren durchgefiihrt.
Der Bodenwert wurde nach dem Vergleichswertverfahren ermittelt.

Es wurde ein Ertragswert in Hohe von EUR 295.261,- ermittelt. Im
gewohnlichen Geschéftsverkehr werden Objekte dieser Art i.d.R. nach
Ertragswertgesichtspunkten gehandelt, so da3 der Verkehrswert aus dem
Ertragswert abgeleitet wird.

Da das Objekt nicht von innen besichtigt werden konnte, hilt der
Unterzeichnete einen Sicherheitsabschlag in Hohe von 10 v.H. auf den
Ertragswert fiir sachgerecht und angemessen, so daf3 sich der
Verkehrswert wie folgt ermittelt:

EUR 265.735,- (EUR 295.261,-*0,9).

Der Verkehrswert des im Grundbuch von Tollhausen, Blatt 40
eingetragenen Grundstiicks Gemarkung Tollhausen, Flur 3, Flurstiick 63,
Gebiude- und Freifliche, Mischnutzung: "Escher Strale XX" in der
GroBe von 615 m? wird zum Wertermittlungsstichtag, dem 03.08.2023
somit auf gerundet

EUR 266.000,-

geschétzt.

6 Zusammenfassung, sonstige Angaben

Zu bewertendes Objekt  : beidseitig angebautes, nicht unterkellertes,
z.T. ein-, z.T. zweigeschossiges
Wohn-/Geschéftshaus (Ausstellungshalle
mit Nebenrdumen, eine Whg), z.T. mit
ausgebautem Dachgeschol3
und eine Garage

Anschrift des Objektes : Escher Strafle XX
(amtl. Hausnummer) 50189 Elsdorf-Tollhausen

Wohnlage : maBig
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gewerbliche Lage

Baujahre

GrundstiicksgrofBe
Wohnfliche (it. AufmaB)
Nutzflache (it. AufmaB)

Grundrifeinteilung

Eigentiimer It.
Grundbuch

Eintragungen in Abt. II

Baulasten (zu Lasten des zu
bewertenden Grundstiicks)

! Anmerkung: nicht beheizbar

22 -

: ausreichend

: ca. 1967 Ausstellungsraum (1973
Erweiterung im EG und
Aufstockung um Whg im OG
und das DG, 1999+2001
weitere Umbauten)

1615 m?

: 208,96 m* OG+DG
0 242,97 m* EG

. Gewerbeeinheit

EG: Ausstellungshalle, Vorraum,
(geplanter) Heizungsraum, 3 Abstellrdume,
Vorraum, Mehrzweckraum mit abgeteiltem
(geplantem) Sanitdrraum, Garage

Whg

OG: 2 Schlafzimmer, Wohn-/EBzimmer
mit offener Kiiche, 2 Dielen, Flur,
Bad, Wintergarten!, Hobbyraum!,
Abstellraum, Dachterrasse

DG: Schlafzimmer, Kiiche, Diele, Flur,
Bad, Speicherraum

: - nicht Bestandteil der Internetversion -

: keine wertbeeinflussenden Eintragungen

vorhanden

: keine Fintragungen vorhanden
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Baulasten (zugunsten des zu
bewertenden Grundstiicks' und
zu Lasten des Flurstiicks 95)

Altlasten/-kataster

Bergschédden

Baubehordliche
Beschriankungen oder
Beanstandungen

Uberbau

Denkmalliste

Wohnungsbindung

Nutzung der Objekte

-3 -

: Ubernahme der erforderlichen

Abstandsflache gem. § 6 BauO NW
zugunsten des zu bewertenden
Grundstiicks, in einer Grof3e, die aus der
auf diesem Grundstiick errichteten
Grenzmauer resultiert

: keine Hinweise/Eintragungen vorhanden

: gemal} Bescheinigung der RWE Power AG

ist keine Bergschadensgefahrdung durch
den Braunkohlenbergbau erkennbar

: liegen nicht vor

: gem. der Flurkarte ist kein Uberbau

erkennbar

: keine Fintragungen vorhanden

: gemiB Bescheinigung der Stadt Elsdorf

vom 04.07.2023 ist keine Bindung
vorhanden

: das Klingelschild ist beschriftet mit

Fa. XX

Fa. XX Biiro 1. Etage
Fa. XX

Halle, Biiro XX

bei der letzten Innenbesichtigung am
04.06.2021 wurde die Wohnung von dem
Eigentiimer bewohnt

! Diese Eintragungen sichern die Grenzmauer, mit Empore, auf dem zu bewertenden
Grundstiick zum nordwestlich angrenzenden Flurstiick 95 hin 6ffentlich-rechtlich, d.h.
gegeniiber der Baubehorde ab. Dieses Recht wirkt sich nicht negativ auf den Verkehrswert
des zu bewertenden Grundstiicks aus.
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Beginn der Mietver-
héltnisse, Miete,

Nebenkostenvoraus-
zahlungspauschalen

Gewerbebetrieb

Zubehor

Hinweis

Wertermittlungsstichtag

Verkehrswert

-4 -

: nicht bekannt

: ob in den Objekten ein Gewerbebetrieb
gefiihrt wird, kann nicht abschlieBend
gesagt werden

: ob Zubehor vorhanden ist, kann nicht
abschlieend gesagt werden

: Eine Besichtigung des Gebdudes von innen
war anlésslich des Ortstermins, dem
03.08.2023, nicht moglich. Das Gutachten
ist daher nach den von aullen erkennbaren
Gegebenheiten und den baubehordlichen
Unterlagen sowie den Erkenntnissen aus
einer Besichtigung am 04.06.2021 erstellt
worden.

: 03.08.2023

: EUR 266.000,-

Euskirchen/Dom-Esch, den 05.09.2023

W. Otten
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7 Literatur / Unterlagen

Literatur
- Baugesetzbuch (BauGB) in der jeweils giiltigen Fassung

- Verordnung iiber die Grundsétze fiir die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und
der fiir die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung —
ImmoWertV) vom 14.07.2021

- Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstiicken und des Wertes baulicher Anlagen,
P. Holzner und U. Renner, Theodor Oppermann Verlag, 29. Auflage, 2005

- Verkehrswertermittlung von Grundstiicken, Kleiber, Reguvis Fachmedien GmbH,
10. Auflage, 2023

- Handbuch fiir den landwirtschaftlichen Sachverstindigen (Loseblattsammlung), HLBS
Verlag

- Handbuch der Mietpreisbewertung fiir Wohn- und Gewerberaum, Ferdinand Droge,
Luchterhand Verlag

- Verordnung zur Berechnung der Wohnfldche (Wohnflachenverordnung - WoF1V) vom
01.01.2004

- DIN 277-1:2005-02, Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau — Teil 1:
Begriffe, Ermittlungsgrundlagen

- Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der jeweils giiltigen Fassung

- Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssitzen, AGVGA.NRW Arbeitsgemeinschaft der
Vorsitzenden der Gutachterausschiisse fiir Grundstiickswerte in Nordrhein-Westfalen in der
Fassung vom 21.06.2016 (redaktionell angepasst am 19.07.2016)

- Grundstiicksmarktbericht 2023 fiir den Rhein-Erft-Kreis, Der Gutachterausschuss fiir
Grundstiickswerte im Rhein-Erft-Kreis

Unterlagen
- Grundbuchauszug Amtsgericht Bergheim, Grundbuch von Tollhausen, Blatt 40, letzte

Anderung 28.03.2023, Abdruck vom 27.06.2023

- Auszug aus der Liegenschaftskarte des Katasteramtes des Rhein-Erft-Kreises vom
10.02.2021

- Luftbild aus dem geoportal-nrw (www.tim-online.nrw.de)

- 5 Bauakten im pdf-Format der Stadt Elsdorf

- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Elsdorf vom 16.02.2021; gemél Auskunft
vom 28.06.2023 sind die Baulasten unverindert

- Auskunft aus dem Altlastenkataster des Rhein-Erft-Kreises vom 08.08.2023

- Stellungnahme aus Bergschadensgesichtspunkte der RWE Power AG,
Abt. Markscheidewesen & Bergschdden vom 09.06.2021

- Erschlieungsbeitragsbescheinigung der Stadt Elsdorf vom 27.05.2021

- Auskunft iiber das Bauplanungsrecht, Bescheinigung der Stadt Elsdorf vom 04.03.2021, mit
der Kopie eines Ausschnitts aus dem Flachennutzungsplan

- Lageplan zur Ortsdurchfahrt der Kreisstral3e 30 (Escher Strafie) aus der Online-Auskunft der
StraBBeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NWSIB), www.nwsib-online.nrw.de
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- Auskunft iiber 6ffentliche Forderung und Bindung nach dem Gesetz zur Férderung und
Nutzung von Wohnraum fiir das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Bescheinigung
der Stadt Elsdorf vom 04.07.2023

- Bodenrichtwertauskunft aus dem zentralen Informationssystem der Gutachterausschiisse und
des Oberen Gutachterausschusses fiir Grundstiickswerte in Nordrhein-Westfalen
(www.boris.nrw.de)

- Online-Auskunft (Uberschwemmungsgebiet, Hochwasser-Gefahrenkarte), NRW
Umweltdaten vor Ort (www.uvo.nrw.de)

- Mietwerte fiir Ladenlokale, Biirordume und Gewerbefldchen im IHK-Bezirk K&In (Stand:
Dezember 2020), Herausgeber: Rheinische Immobilienborse e.V.

- Mietspiegel der Stadt Elsdorf (Stand 11.2022)

- Preisspiegel 2023 Wohn- und Gewerbeimmobilien Nordrhein-Westfalen, Immobilienverband
Deutschland IVD

- Gutachten des Unterzeichneten vom 20.01.2022

8 Anlagen
Anlage 1 bis 5 : Lichtbilder

- siehe gesonderte pdf-Datei -
Anlage 6 bis 8 : Grundrisse
Anlage 9 : Lageplan Abstandsflaichenbaulast zugunsten

des zu bewertenden Grundstiicks

- nicht Bestandteil der Internetversion -
Anlage 10 : Auszug aus der Flurkarte

- nicht Bestandteil der Internetversion -
Anlage 11 : Luftbild

- nicht Bestandlteil der Internetversion -
Anlage 12 : Stadtplanausschnitt

- nicht Bestandlteil der Internetversion -
Anlage 13 : Ubersichtskarte

- nicht Bestand(teil der Internetversion -


http://www.boris.nrw.de/
http://www.uvo.nrw.de)/

Anlage 6



Anlage 7



Anlage 8



	032_k_16_2023g
	1 Einleitung
	2 Definition des Verkehrswertes
	3 Grundstücksangaben
	3.1 Allgemeine Angaben
	3.2 Lage des Grundstücks
	3.3 Beschreibung des Grundstücks

	4 Baubeschreibung
	4.1 Ableitung der Gesamtnutzungsdauer (GND) und der Restnutzungsdauer (RND)
	4.2 Ermittlung der Wohn- und Nutzfläche
	4.3 Bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen

	5 Wertermittlung des Grundstücks Gemarkung Tollhausen, Flur 3, Flurstück 63
	5.1 Bodenwertermittlung
	5.2 Ertragswertverfahren
	5.3 Verkehrswertermittlung

	6 Zusammenfassung, sonstige Angaben
	7 Literatur / Unterlagen
	8 Anlagen

	Extrahierte Seiten aus Faßbender Escher Str. 9a, AG Bergheim ANLAGEN
	Faßbender Escher Str. 9a, AG Bergheim EG
	Faßbender Escher Str. 9a, AG Bergheim OG
	Faßbender Escher Str. 9a, AG Bergheim DG


